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Informationen zur Beglaubigung von Unterschriften 
und Abschriften (Kopien) 

(Stand: Januar 2019) 

 

 
1. Beglaubigung von Unterschriften  

 

Mit der Unterschriftsbeglaubigung bestätigt die Botschaft, dass eine bestimmte Person ein Doku-

ment entweder in der Botschaft unterzeichnet hat oder seine Unterschrift in der Botschaft anerkannt 

hat. Die Unterschriftsbeglaubigung dient daher der eindeutigen Feststellung der Identität des Unter-

zeichners und die Echtheit seiner Unterschrift. Aus diesem Grund ist eine Unterschriftsbeglaubigung 

ausschließlich bei persönlichem Erscheinen des Unterzeichners möglich. Der Beglaubigungsver-

merk der Botschaft bezieht sich dabei lediglich auf die Unterschrift, nicht auf den eigentlichen Inhalt 

der Urkunde. Daher findet eine Belehrung über die rechtliche Bedeutung des zu unterzeichnenden 

Dokuments (anders als bei Beurkundungen) nicht statt.  

 

Häufige Beispiele von Urkunden, bei denen eine Unterschriftsbeglaubigung benötigt wird:  

 

- Genehmigungserklärung (Erklärung, mit der ein Vertretener einen in Deutschland bereits un-

terzeichneten Vertrag im Nachhinein genehmigt),  

- Widerrufliche Vollmachten,  

- Handelsregistereintragungen,  

- Beantragung eines Führungszeugnisses,  

- Erklärung zur Ausschlagung einer Erbschaft etc.  

- Sperrkonten (im Rahmen von Visaanträgen) 

 

Für Unterschriftsbeglaubigungen buchen Sie bitte online einen Termin  im Bereich „Bescheinigun-

gen und Unterschriftsbeglaubigungen“ (sonntags bis donnerstags von 08:30 bis 09:30 Uhr, Eingang 

Pass- und Legalisationsstelle). Bitte bringen Sie dazu folgende Unterlagen mit:  

 

- das zu unterzeichnende Dokument  

- Ihren Reisepass oder Personalausweis im Original und einmal in Kopie 

Bitte beachten Sie: Ägyptische ID Cards müssen zuvor von einem von der Botschaft aner-

kannten Übersetzer ins Deutsche übersetzt werden; eine Liste von anerkannten Übersetzern 

finden Sie auf der Website der Botschaft www.kairo.diplo.de. 

- bei Genehmigungserklärungen auch den bereits geschlossenen Vertrag bzw. Urkunde 
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Die Gebühr für eine Unterschriftsbeglaubigung beträgt mindestens 20,00 Euro. Die konkrete Höhe 

richtet sich zum einen nach der Art des Dokuments und zum anderen nach dem Wert des zugrunde-

liegenden Rechtsgeschäfts. Bitte beachten Sie, dass die Gebühren bereits bei Einreichung und aus-

schließlich in ägyptischen Pfund in bar nach dem jeweils geltenden Umrechnungskurs der Zahl-

stelle der Botschaft Kairo zu entrichten sind.  

 

Zu Unterschriftsbeglaubigungen bezüglich Erbschaftsausschlagungen und Sperrkonten für Studenten 

wird auf das jeweilige Merkblatt hingewiesen.  

 

Die Abholung des Dokuments mit Beglaubigungsvermerk ist aufgrund der Vielzahl der Vorgänge 

i.d.R. erst am folgenden Arbeitstag möglich (sonntags bis donnerstags von 11:00 bis 11:30 Uhr, Ein-

gang Pass- und Legalisationsstelle).  

 

 

2. Beglaubigung von Abschriften (Kopien) 

 

Ab dem 3. März 2019 können Anträge zur Beglaubigungen von Kopien in der Regel nur noch bei 

dem externen Dienstleister TLScontact abgegeben werden. Dort werden die Unterlagen auf Voll-

ständigkeit geprüft und an die Botschaft zur Bearbeitung weitergeleitet. Die Abholung erfolgt inner-

halb von drei Tagen, ebenfalls bei TLScontact. Dazu kontaktieren Sie TLScontact bitte unter: 

 

Webseite:  https://de.tlscontact.com/eg/splash.php 

Online-Formular: https://de.tlscontact.com/eg/cai/inquiry.php?l=en 

Telefon:   +20/0 233 313303 

 

Die Gebühr beträgt für die Beglaubigung einer Abschrift mit lateinischen Schriftzeichen mindestens 

10,00 Euro (bis zu 10 Seiten, jede weitere Seite 1,00 Euro). Für die Beglaubigung einer Abschrift mit 

arabischen Schriftzeichen beträgt die Gebühr mindestens 15,00 Euro (bis zu 10 Seiten, jede weitere 

Seite 1,50 Euro). TLScontact erhebt für jede Beglaubigung eine weitere Servicegebühr in Höhe von 5€ 
pro Dokument. Alternativ können Sie ausschließlich über TLScontact auch einen Termin bei der 

Deutschen Botschaft vereinbaren, bei dem eine Servicegebühr nicht anfällt, müssen dafür jedoch mit 

einer längeren Wartezeit rechnen, da die Zahl dieser Termine begrenzt ist. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Gebühren bereits bei Einreichung und ausschließlich in ägyptischen 

Pfund in bar nach dem jeweils geltenden Umrechnungskurs der Zahlstelle der Botschaft Kairo zu 

entrichten sind.  

 

Die Abholung der beglaubigten Unterlagen, die bei der Botschaft direkt abgegeben wurden, ist von 

sonntags bis donnerstags zwischen 11:00 bis 11:30 Uhr möglich (Eingang Pass- und Legalisationsstel-

le). 
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